
Verordnung betreffend Entfernung der polnischen Inschriften1 
 

Vom 23. September 1939 
 
Ich ordne mit sofortiger Wirkung für das gesamte Gebiet der Provinz Posen folgendes an: 
 

a) Alle öffentlichen Inschriften in polnischer Sprache an Häusern, Geschäften usw. sind 
sofort zu entfernen. Sie sind schnellstens durch deutsche Bezeichnungen zu 
ersetzen. 
 

b) Die Maßnahmen sind bis zu den von den Landräten und Oberbürgermeistern zu 
bestimmenden Terminen durchzuführen, und zwar von jedem, den es angeht. 
 

c) Zuwiderhandlungen werden strengstens bestraft. 
 
Posen, den 23. September 1939. 
 
Der Chef der Zivilverwaltung 
Greiser 

 
1 Verordnungsblatt Posen 1939, S. 9. 


